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Demgegenüber hat die überparteiliche «Oesterreichische Liga für Menschenrechte»
die Einschränkung des § 129. lit. h StO. in ihr Forderungsprogramm aufgenommen und
diesbezüglich folgenden Reform verschlag publiziert:

1. Aufhebung des bisherigen Tatbestandes nach § 129, lit. h;
2. Ersatz durch den neuen Tatbestand der «Verführung von Jugendlichen zwi¬

schen 14 und 16 Jahren», der sowohl homo- als auch heterosexuellen Verkehr
kehr sowie beide Geschlechter umfasst, und für diese Verbrechen die
bisherige Strafsanktion des § 130 beibehält;

3. Sinngemässe Erweiterung bzw. Anwendung der §§ 96 (gewaltsame Entführung
zum Zwecke der 1 nzucht). 128 (Schändung), 132 (Verführung von
Anhängigen), 312 (Kuppelei). 313 (Forderung der Unzucht durch Gastwirte)
und 316 (Erregung öffentlichen Aergernisses) auf homosexuelle Handlungen.

Mit einer derartigen Einschränkung des § 129 wäre gerade die Jugend besser
geschützt. das freiwillige Sexuallehen der erwachsenen Bürger aber der Privatsphäre
zurückgegeben. Wenn auch bei der derzeitigen Zusammensetzung des östereichischen
Parlamentes (74 ÖVP. 73 SPÖ, 14 WdU und 4 KPO) wenig Hoffnung auf eine solche
Reform besteht, so will die Oesterreichisehe Liga fiir Menschenrechte ebenso wie den

religiösen, rassischen und nationalen, auch den sexuellen Minderheiten der
Invertierten zur «Freiheit von Furcht und ISot» und der Toleranz zum Siege verhelfen!

*

Diese Ausführungen, um die wir zur Klärung der Reformvorschläge für die nieht-
osterreiehischen Kameraden baten, wurden uns von Herrn Dr. Erich Körner, einem
Rechtsheirat der «Oesterreichischen Liga fiir Menschenrechte» freundlicherweise zur
Verfügung gestellt. Wir können nur hoffen, dass sie trotz allem gegen die Widerstände
und Verschlimmerungsvorsrhläge der Konservativen, die anscheinend heute in den
verschiedensten Ländern auch A'ichtkonservatn e in ihre Abhängigkeit bringen möchten.

sich durchsetzen. R.
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«. l)ass die niedrige Hetze eines Teils der welschen Presse gar noch zu
staatsrechtlichen Rekursen führte, hat mich sehr erstaunt. Anderseits freut es mich, dass

diese «Grossinquisitoren» offenbar nicht zum Ziel gelangen. Die Lehre Christi war
schön und tief. Aber schon mit dem Verdränger Paulus (bei Pfarrer Pfister
nachzulesen in dem wesentlichen Werk: «Das Christentum und die Angst») hat es mit der
Versumpfung der Geister und der Vergiftung der freien, reinen Lehre angefangen.
Zwischen Religion und Kirche muss ein dicker Strich gezogen werden; was gehen uns
all d ie Dogmen und Moralgesetze an. wenn wir nur die re- ligio in uns selbst haben
und wissen, dass das. was wir tun und lieben, gut ist. Rilke hat in seinem
«Brief des jungen Arbeiters» mit all' dem Pseudo-Christentum grossartig abgerechnet.
Kennen die Kameraden das kleine Werk aus seiner wichtigsten Schaffensperiode
(Februar 1922). worin zwar nicht auf «ungern Eros» besonders Bezug genommen
wurde, aber das Erotische ganz allgemein seine so bitter notwendige Rechtfertigung
und Rehabilitation erhielt?» Rudolf, Zürich.

*


	Noch eine Stimme zum grossen Thema

